
 

Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0325/2015/GrN/BV 
 
 

Fachteam: Finanzen Datum: 17.12.2015 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 26.01.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 03.02.2016 öffentlich 

 

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 
2015 
 
Sachverhalt: 
Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 500,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen (bis 31.12.2015) belaufen sich auf 
121,34  €. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (1.000 €) gewährleistet. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information der Bürgermeisterin nach § 4 der Haushaltssatzung über die gering-
fügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum Stand 31.12.2015 wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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___________________ 

     Ehmke 

 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum 31.12.2015 
 
 
 



Haushaltsstelle
Bezeichnung der 

Haushaltsstelle

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschl. 

Nachtrags-

haushalt)

Anordnungs-       

soll
Mehrbetrag

davon bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

mit Soll-

veränderungen

€ € € € €

1 2 3 4 5 6

02000.661000 Mitgliedsbeitrag an den 

Schleswig-Holsteinischen 

Gemeindetag

700,00 734,27 34,27 34,27 0,00 Für die Berechnung des Beitrages ist die 

statistische Einwohnerzahl vom 31.12.2013 (774) 

maßgebend

13000.640000 Versicherung der 

Feuerwehrleute

1.400,00 1.448,89 48,89 48,89 0,00 Für die Berechnung des Beitrages und der 

Umlage ist die statistische Einwohnerzahl vom 

31.12.2013 (774) maßgebend

36000.650000 Geschäftsausgaben für 

Heimatpflege

0,00 103,34 103,34 56,50 46,84 Gemagebühren für Dorffest 2013, 

Gemagebühren Bunter Abend 2015

46400.700000 Zuschüsse an Vereine 400,00 722,17 322,17 322,17 0,00 Zuschuss an die Familienbildungsstätte Wedel

46400.788000 Sozialstaffelleistungen 1.000,00 1.074,50 74,50 0,00 74,50 gestiegene Sozialstaffelleistungen

90000.832200 Amtsumlage 94.200,00 94.496,22 296,22 296,22 0,00 Veränderte Umlagegrundlagen aufgrund des 

endgültig festgesetzten Finanzausgleichs 2015

Gesamt 97.700,00 98.579,39 879,39 758,05 121,34

121,34 Stand 31.12.2015

 

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 

500,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über 

die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Groß Nordende

Information der Bürgermeisterin

für das 2. Halbjahr 2015 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0326/2015/GrN/BV 
 
 

Fachteam: Finanzen Datum: 17.12.2015 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 26.01.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 03.02.2016 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 31.12.2015 im Verwaltungshaushalt auf  7.282,18 €. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung für Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen bzw. Minder-
ausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschrei-
tungen im Verwaltungshaushalt mit  7.282,18 € zu genehmigen.  
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
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          Ehmke 
 
 
 
Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2015)  
 
 
 



EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt

46400.672000 Kostenbeiträge für 

Kindertagesstätten

45.000,00 52.282,18 7.282,18 0,00 7.282,18 gestiegen Anzahl von Kindern in auswärtigen 

Kindertagesstätten
90000.832000 Kreisumlage 271.900,00 272.989,08 1.089,08 1.089,08 0,00 Veränderte Umlagegrundlagen aufgrund des endgültig 

festgesetzten Finanzausgleichs 2015

0,00 0,00 0,00
Summe 316.900,00 325.271,26 8.371,26 1.089,08 7.282,18

7.282,18 Stand 31.12.2015

Vermögenshaushalt

76000.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen 0,00 7.025,19 7.025,19 7.025,19 0,00 34 Stapelstühle für das Dorfgemeinschaftshaus

Summe 0,00 7.025,19 7.025,19 7.025,19 0,00

0,00 Stand 31.12.2015noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschließl. 

Nachtrags-

haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Groß Nordende

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 

genehmigen
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Berichtswesen 
 

Vorlage Nr.: 0329/2016/GrN/en 
 
 

Fachteam: Finanzen Datum: 11.01.2016 

Bearbeiter: Nicole Heinemann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Groß Nordende 03.02.2016 öffentlich 

 

Bericht über die Annahme von Spenden 
 
Sachverhalt: 
Nach § 76 Abs. 4 Gemeindeordnung darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Spenden annehmen oder an Dritte vermitteln. Nach § 2 der Hauptsatzung ist die 
Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung einer Spende bis zu einem Wert 
von 5.000,00 € auf den Bürgermeister übertragen worden. 
Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, die über 50,00 € hinausgehen, ist 
jährlich ein Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die 
Zuwendungszwecke anzugeben sind. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Jahr 2015 ist lediglich eine Spende im  Wert von 66,00 € eingegangen. 
 

Spendendatum Name des Spenders Zweck Betrag 

11.05.2015 verschiedene Einzah-
ler 

anlässlich des 
Seniorenkaffees 

66,00 € 

 
Beschlussvorschlag: 
Von den Spenden und Zuwendungen, die im Jahr 2015 angenommen oder vermittelt 
wurden, wird zustimmend Kenntnis genommen.    
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Ehmke 
 
Anlagen: 
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0330/2016/GrN/BV 
 
 

Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 14.01.2016 

Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 26.01.2016 öffentlich 

Gemeindevertretung Groß Nordende 03.02.2016 öffentlich 

 

Neufassung der Satzung der Gemeinde Groß Nordende über die 
Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Durch die Änderung der Landesverordnung zum 01. Januar 2016 ist es auch not-
wendig, entsprechende Regelungen in der Entschädigungssatzung anzupassen. Aus 
Sicht der Verwaltung ist eine vollständige Neufassung sinnvoller und dient zugleich 
der besseren Lesbarkeit. 
 
Wesentlich bei der Neufassung ist, dass die feststehenden Geldbeträge durch die 
Einführung von Prozentsätzen abgelöst werden. Die Prozentsätze beziehen sich auf 
die Landesverordnung über die Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern, de-
ren Höchstbeträge meist im Abstand von zwei bis vier Jahren durch die Landesregie-
rung moderat angepasst werden.  
 
Die Umstellung von Geldbeträgen auf Prozentsätze bewirkt, dass bei einer Än-
derung der Landesverordnung diese anteilig an das Ehrenamt durchgereicht 
werden, ohne dass es dazu einer erneuten Beschlussfassung bedarf. 
 
Zur Satzung im Einzelnen: 
 
§ 1 = Benennung des personellen Geltungsbereiches der Satzung. Dieser ist in der 
noch geltenden Fassung nicht enthalten. 
 
§ 2 Abs. 1 (bisher § 1 Abs. 1):  Die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin/ des 
Bürgermeisters wird wie bisher auch an den Höchstsatz der Landesverordnung (mo-
natlich 564,00 Euro) angepasst. 
 
§ 2 Abs. 2 (bisher § 1 Abs. 2): Die stellvertretende Bürgermeisterin/ der Stellvertre-
tende Bürgermeister erhält wie bisher auch für jeden Tag der Vertretung eine Ent-
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schädigung in Höhe von 1/30 des Betrages zu § 2 Abs. 1. 
 
§ 3 Abs. 1 und 2 (bisher § 2 Abs. 1 und 2): Neben der prozentualen Anlehnung an 
den Höchstsatz wird eine leichte Erhöhung des Sitzungsgeldes vorgeschlagen. Das 
Sitzungsgeld je Sitzungstag wird von 20,00 Euro auf 67,00 Prozent des Höchstsat-
zes der Landesverordnung angepasst (= 22,11 Euro). 
 
§ 4: Dieser ist in der noch geltenden Fassung nicht enthalten. Bei der Berechnung 
der Aufwandsentschädigungen der §§ 2 und 3 dieser Satzung wird eine Rundung auf 
volle Eurobeträge entsprechend des kaufmännischen Grundsatzes vorgenommen. 
Das Sitzungsgeld je Sitzungstag würde somit auf 22 € festgelegt werden. 
 
§ 5 Abs. 1 und 2 (bisher § 3 Abs. 1 und 2): Der entgangene Arbeitsverdienst aus un-
selbstständiger Arbeit wird auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe ersetzt. Der 
Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde wird gemäß § 13 Abs. 2 
der Landesverordnung auf 25,00 Euro, höchstens jedoch 40,00 Euro täglich, festge-
setzt. 
 
§ 6 (bisher § 3 Abs. 3): Für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gibt 
es auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Es wird 
vorgeschlagen, den Stundensatz von bisher 8 € auf 9 € anzupassen. 
Die durch des Ehrenamts oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltli-
chen Betreuung von Kindern unter 14 Jahren oder pflegebedürftiger Familienmitglie-
der wird wie bisher auch auf Antrag gesondert erstattet.  
In den letzten Jahren ist keine dieser Entschädigungen beantragt worden. 
 
§ 7 (bisher § 1 Abs.  1):  Die Aufwandsentschädigungen der Wehrführerin/ der Wehr-
führer, der Gerätewarte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Jugendwartin oder des 
Jugendwartes werden weiterhin an den Höchstsatz der für sie oder ihn geltenden 
Verordnung bzw. Richtlinie über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen 
Feuerwehren angepasst. 
 
§ 8: Eine Regelung zur Erstattung von Fahrtkosten oder Reisekostenvergütungen 
gibt es in der derzeit geltenden Satzung nicht. Aufgrund der Landesverordnung über 
Entschädigungen hat die Gemeinde hierzu Regelungen zu treffen. Die Neufassung 
behebt diesen Mangel und legt zudem fest, dass nur Fahrten außerhalb des Amts-
gebietes Berücksichtigung finden. 
 
§ 9 (bisher § 4): Inkrafttreten der Satzung. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Anpassung des Sitzungsgeldes in § 3 entstehen bei gleichbleibender An-
zahl der Sitzungen Mehraufwendungen in Höhe von 165,00 Euro jährlich.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: -/- 
 



 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, der Neufas-
sung der Satzung der Gemeinde Groß Nordende über die Entschädigung in kommu-
nalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) zuzustimmen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 
 
Entwurf der Neufassung der Satzung der Gemeinde Groß Nordende über die Ent-
schädigung in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung)    
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Satzung der Gemeinde Groß Nordende über die Entschädigung in kommunalen 
Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 4, 24 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in Verbin-

dung mit der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenäm-

tern, der Landesverordnung über die Entschädigung der  Wehrführungen der freiwil-

ligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (EntschVOfF) und der Richtlinie über 

die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuer-

wehren (EntschRichtl-fF) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung wird nach Be-

schlussfassung durch die Gemeindevertretung vom                folgende Satzung er-

lassen: 

 

§ 1                                                                                        

Allgemeines 

Entsprechend dieser Satzung erhalten Ehrenbeamtinnen und –beamte, Gemeinde-
vertreterinnen und Gemeindevertreter sowie ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und 
Bürger eine Entschädigung.  

 

§ 2 

Bürgermeisterin / Bürgermeister 

 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält neben der monatlichen Auf-

wandsentschädigung für Mitglieder der Gemeindevertretung eine Aufwandsent-
schädigung in Höhe des Höchstsatzes der Landesverordnung über die Entschä-
digung in kommunalen Ehrenämtern.     

 
(2) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter des Bürgermeisters oder der Bürger-

meisterin wird nach der Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinde-
rung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere 
Tätigkeit für jeden Tag der Vertretung eine Entschädigung in Höhe von 1/30 des 
Betrages zu Abs. 1 gewährt.   

  

§ 3 

Sitzungsgelder 

 
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der gemeindlichen Ausschüsse oder 

im Vertretungsfall deren Vertreterinnen und Vertreter erhalten für die Teilnahme 
an Sitzungen ein Sitzungsgeld je Sitzungstag in Höhe von 67,00 Prozent des 
Höchstsatzes der Landesverordnung über die Entschädigung in kommunalen Eh-
renämtern.     
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(2) Weitere Sitzungsgelder werden nicht gewährt. 
 
 
 

§ 4 

Rundungen der Auszahlungsbeträge 

 
Bei der Berechnung der Aufwandsentschädigungen der §§ 2 und 3 dieser Satzung 
wird eine Rundung auf volle Eurobeträge entsprechend des kaufmännischen Grund-
satzes vorgenommen.  
 
 

§ 5 

Entgangener Arbeitsverdienst 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und 

Bürgern, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern, Mitgliedern und stell-
vertretenden Mitgliedern ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamts oder der 
ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Ar-
beitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Hö-
he gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst 
entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu 
Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungs-
träger abgeführt wird. 

 
(2) Sind die in Abs. 1 Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für 

den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit 
während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag 
eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der 
Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen 
festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde 
beträgt 25,00 €, höchstens jedoch 40,00 € täglich. 

 

 

§ 6 

Entschädigung für Abwesenheit vom Haushalt 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bür-

ger, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie Mitglieder und stell-
vertretende Mitglieder der Ausschüsse die einen Haushalt mit mindestens zwei 
Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig 
sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit be-
dingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit 
gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. 
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(2) Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 9,00 €. Auf Antrag sind statt der 
Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für 
eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

 
(3) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bür-

gern, Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern sowie Mitgliedern und 
stellvertretende Mitgliedern der Ausschüsse werden auf Antrag die nachgewie-
senen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamts oder die ehrenamt-
liche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöri-
ger, gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Ar-
beitsverdienst aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung 
nach § 5 oder eine Entschädigung nach § 6 Absatz 1 dieser Satzung gewährt 
wird. 

 
 

§ 7 

Wehrführerin / Wehrführer und andere ehrenamtliche Tätige der freiwilligen 
Feuerwehr 

 
(1) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe 

der EntschVOfF eine monatliche Aufwandsentschädigung sowie eine monatliche 
Abnutzungs-  und Reinigungspauschale in Höhe des Höchstsatzes der Verord-
nung. 

 
(2) Die Stellvertretung der Gemeindewehrführerin oder des Gemeindewehrführers 

erhält nach Maßgabe der EntschVOfF eine monatliche Aufwandsentschädigung 
sowie eine monatliche Abnutzungs- und Reinigungspauschale in Höhe der Hälfte 
der Aufwandsentschädigung der Wehrführung. 

 
(3) Die Gerätewartin oder der Gerätewart erhält für die Wartung und Pflege der 

Fahrzeuge eine monatliche Entschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Ent-
schRichtl-fF. 

 
(4) Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart erhält eine monatli-

che Auslagenpauschale in Höhe des Höchstsatzes der EntschRichtl-fF. 
 
 

 
§ 8 

Fahrtkosten, Reisekostenvergütung und sonstige Erstattungen 

(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und 
Bürger erhalten bei Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für Beamtinnen 
und Beamte geltenden Grundsätzen. Ein Anspruch auf Reisekostenerstattung 
besteht nur, wenn die Dienstreise vor Reiseantritt durch die Amtsdirektorin oder 
den Amtsdirektor, die Amtsvorsteherin oder den Amtsvorsteher, die Hauptaus-
schussvorsitzende oder den Hauptausschussvorsitzenden schriftlich genehmigt 
worden ist bzw. ordentlich zu Sitzungen oder verpflichtenden Ortsterminen einge-
laden worden ist. 
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(2) Eine Erstattung von Fahrtkosten erfolgt nur für Sitzungen und Ortstermine, die 

außerhalb des Amtsgebietes stattfinden. 
 
(3) Eine Erstattung wird nur mit Nachweis und auf Antrag gewährt. 
 
 
 
 

§ 9 

Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern der Gemeinde Groß Nordende 
vom 22. April 2003 in der Fassung der 2. Nachtragssatzung vom 20.02.2007 außer 
Kraft. 
 
 
Groß Nordende, den ---------2016 
 
Gemeinde Groß Nordende 
Die Bürgermeisterin 
 
 
 
 
Ehmke 
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